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RS OGH 1983/12/21 8Ob539/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1983

Norm

EheG §83

Rechtssatz

Es sind grundsätzlich alle nach den §§ 81 und 82 EheG der Aufteilung unterliegende Vermögenswerte zu erfassen und

alle im konkreten Fall für die Billigkeitserwägung bestimmenden Umstände zu erheben und zu berücksichtigen.

Entscheidungstexte

8 Ob 539/83
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